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frtebigungen, über ben $(alj jtoifcEjen Siraßenrgnb unb
Bauiinie, über Bauten, bie in ober über ben öffentlichen
©runb oorfpringen, über bte Anlage erhöhter SrottoirS,
fowie über ba§ SRec^t gur Anbringung oon Safein mit
Straßennamen ufro.

Qm gweiien |i>aupta6fChnitt (Begleitungen ber
©ebänbe p ben benachbarten ©runbfiücfen) finben mir
BorfCfjrtften über bie gefdjioffene unb offene Bauweife
(Abfianb 0, ober bann 6 m oon ber ©renge, begw.
3 m oon ber ©renge, fofern ber ©ebäubeabftanb 6 m
beträgt). Um gegen Übelwoßen beS RaCfjbarS p fc^ü»
hen, rnurbe u. a. feftgelegt: „3n gef^loffenen Quartieren
t)inbexn Sadjoorfprfinge ober Sinter in einer ©eitern
wanb eines ©ebäubeS nidjt, an biefe Sßanb ein ©cbctube
anpleijnen, wenn baS ®aä)ioaffer anbertoeitig abgeleitet
ober bie Râumlichïett, für welche bie p oetbauenbe Öff«
nung befiimmt roar, anberStooßer mit prei^enbem Sicht
oerfeßeti roerben fann, in ber Meinung, baß bie Soften
ber Beränberung ftcfjer p fteßen unb bem Eigentümer
nebft ben RaChteilen aus oorübergehenber Störung p
etfe^en ftnb". Bei 3MnungSoerfc|tebenhetten mar baS
BermittlungSoerfahren burtß ben ©emeinberat oorge
feljen; erft toenn biefe mißlang, mußte ber ^ioiiri^ter
entleiben,

Unter ben Borfchriften beS britten Abfcanities,
über bie oor Ausführung einer Baute erforberlitheo
'Maßnahmen, finb bie ©runbfäße niebergelegt für bie
ißianeingabe, Aufjteßung eines entfpreCfjenben BifierS;
Angabe oon ©etoerben, gegen beren Ausübung aßfäßig
Elnfprathen p gewärtigen waren, fowie über ben Be<

fcheib beS ©emetnberateS, ber binnen 14 Sagen nach
Einreichung ber tßtane erfolgen foil.

Borfchriften für ben Bau felbfi: fpier finben
wir bie allgemeinen Beftimmungen über 3nanfpruchnahme
beS öffentlichen ©rnnbeS, über ©icherhettSoorîehrungen
für Arbeiter unb Borübergeljenbe, über bie aßfäßige
Überbauung oon Döfert, ©ärten unb 8roifdf)enräumen,
über bie AuSfüßrungSart ber UmfaffungSmauern, über
bte Erfteßung, ba§ Unterfangen unb boS Erhöhen oon
Branbmauern, über bie generpoligei, über Betätigung
burc| Rauch ünb ©taub, über bte Entfernung beS Sad)
unb AbroaffetS, 3«tereffant finb namentlich folgenbe
Beftimmungen: „$wifchen ©ebäuben oon weniger ai§
30 grontbreite barf, bei gegenfettigem EtnoerfiänbniS
ber Eigentümer, anftatt einer Branbmauer eine bis pm
girft retctjenbe ausgemauerte unb gegenfettig oerputjie
Riegelwanb angebracht werben ; gwifcljen §wet förmlichen
Branbmauern bürfen jeboch nte mehr als p>ei ©ebäube
enthalten fein".

„Außer bei freiftehenben Käufern, ift e§ gängltch
oerboten, fowohl bei Reubauten als bei Anbetung fctjon
oorhanbener ©ebäube, beren ©tebelfetten oßne Rot ben
©äffen unb flöhen ppîehren, fonbern biefelben finb
wo immer möglich, auf bte Schetbemauern p fteßen,
fo baß eine Sachftäche oorne gegen bte ©äffe, bte anbete
aber rüdwärts fäflt. Sie $öhe ber Säcf)er barf nicht
mehr als bte halbe Siefe ber Käufer betragen."

„2öet in einem Räume, ber an eine gemcinfc^aftlic^e
Stauer grenzt, ein SDRagajtn anlegen will, welkes pr
Aufbewahrung oon ähenben, $olg unb Steine gerftörew
ben Stoffen, wie g. 53. ^ochfalg, bienen foß, muß oon
btefer Mauer wenigftenS 3 guß entfernt bletben unb in
biefer Entfernung abgefonberte SBänbe oon ßolg unb
Stein aufführen."

„©efdjloffene ©artenljäufer unterliegen fowohl hl«'
fichtttch Bifierangeige, als überhaupt aßen in biefer ge=

famten Bauorbnung angeführten Beftimmungen, unb eS

werben biefelben je nach ih*er projezierten ©röße unb
AuSbehnung als Sßohngebäube ober aber als Rebenge«
bäube angefehen werben."

9Bo eS möglich ift, miiffen bie neuen Befiimmungen
auch in f^on befteßenben ©ebäuben burdjgeführi werben,

3u erwähnen finb ferner folgenbe etwas bürftige«
Beftimmungen über bie Anlage neuer Quartiere;

„©rößere Komplexe oon ©ebäuben, welche oon tßri*
oaten ober Korporationen ausgeführt werben, ftnb mit
einem gweümaßigen Straßen - unb Solenftjfiem, baS [ich

bemjenigen beS gleäenS paffenb angufcpeßen hat, g«

oerfehen, fowie nach Anleitung ber Beftimmungen ber

gegenwärtigen Berortmung p erbauen.
AIS Minimum ber Straßenbreiten wirb feftgefetjt:

a) gür fpauptftraßen 30 guß.
b) gür ^eben= unb ^interfiraßen 24 guß.

Sie fßläne unb JQaube^immungett für fold)« tprioaü
Quartieranlagen finb oon ben Unternehmern bem @e<

meinberat pr ©enehmigung oorplegen, beoor mit ber

Ausführung begonnen werben barf."
3n ben ©trafbefiimmungen finb neben ben

Übertretungen, bie burch bte Strafgefe^e geahnt werben,
S3ußen oon gr. 5.— bis 20.— oorgefehen. „gür bie

Übertretungen haftet pnädjfi ber Bauherr; jeboc| £ön>

nen auch iüe Architeftea, bie Bauunternehmer unb bie

Bauhanbwerîer für bte ihnen pr Saft faßenben gehle*
mit Strafe belegt werben."

Ser Bolljug ber Bauorbnung lag bem ©emetnbe»

rat ob; er war jeboch berechtigt, bte ^anbhabung ein»

gelner Abteilungen ber Baufommiffion ober bem @e»

metnbeamt gu übergeben.
* *

SCßte man fleht, war biefe Bauorbnung fchon gang
eingehenb gehalten; in feiter* unb gefunbhettSpoligetlihe*
^»infuht galten bte barin ntebergelegten ©runbfätje auf
3ah*8«h«te hi«a«S- (gortfehung folgt).

Per$®iedene$.
©ßSöerforgMStsSßwgnawfBer»), iRothcnfißih &o.

H. A. @. 3*« 3ah*« 1915, bem gwetten Betrtebsjahre
beS Unternehmens, würben 129,138 ®aS abgegeben,
24,135 m® ober nahegu 23 ißrogent mehr als im Bor»
jähr. S)aS ©efamiergebniS ift um gr. 4559.18 günfti»
ger als im Borjahre. Sie ©eneraloerfammlung genefj»

migte 3ah*e3«chnung unb Bilang, fowie ben Bericht
ber Steoiforen. Sie Herren E. ßletchewSänger, gabri»
îant, Sangnau, Sigm. Schenîer, gabriîant, Sangnau,
Alfr. BothenbaCh, fen., Bern, 3*h- ®übi, Sireîtor, ©er«
tafingen, Alb. Berger, Kaufmann, Sangnau, würben als
Aßitglieber beS AuffichtSrateS betätigt, ebenfo als Rech«

nungSreoiforen bie Herren Abolf ^»ebiger, Buchhalter',
unb Eug. Sehmann, Kaufmann, fowie als Suppléant
Çerr .ÇattS gürcher, gabriîant,. aße in Sangnau.

©«Swerï Sugern. Ser Stabtrat bewißigte einen
B a u î r e b i t oon 4500 gr. für bie B e r l ä n g e r «

ung ber ©aSleitung in Emmenbrücfe, um ben
bortigen ©efuCEjen um Abgabe oou ®aS gu entfpreChen.

Sie ©aôoetforgung ©oïDawS nom @«§merl te
®(h»t)g«@eeme8 rüdt oorwärts. SaS ©aSwerî habe
bte Kongeffiou für Sieferung oon ©aSfodjapparaten unb
©aSöfen ben Ferren ©ebr. Bugmann in ©olbaü über«

tragen, bte Kongeffion für £>auSlnftaßationen bem 3"'
ftitute Bethleh"« '« 3mmenfee.

^ortIü»ö«SementmerJ Shatjttgen. Sie Sioibenbe
für baS ©efrihäftsjahr 1915 gelangt für Stamm« unb
ißrioritätSaftten, wie für baS Borjahr, mit 5 % gur Ber«
teilung.
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friedigungen, über den Platz zwischen Straßenrand und
Baulinie, über Bauten, die in oder über den öffentlichen
Grund vorspringen, über die Anlage erhöhter Trottoirs,
sowie über das Recht zur Anbringung von Tafeln mit
Straßennamen usw.

Im zweiten Hauptabschnitt (Beziehungen der
Gebäude zu den benachbarten Grundstücken) finden wir
Vorschriften über die geschlossene und offene Bauweise
(Abstand — 6, oder dann 6 m von der Grenze, bezw,
3 m von der Grenze, sofern der Gebäudeäb stand 6 m
beträgt). Um gegen Übelwollen des Nachbars zu fchü-
tzen, wurde u. a. festgelegt: „In geschlossenen Quartieren
hindern Dachvorsprünge oder Lichter in einer Seiten-
wand eines Gebäudes nicht, an diese Wand ein Gebäude
anzulehnen, wenn das Dachwasfer anderweitig abgeleitet
oder die Räumlichkeit, für welche die zu verbauende Öff-
nung bestimmt war, anderswoher mit zureichendem Licht
versehen werden kann, in der Meinung, daß die Kosten
der Veränderung sicher zu stellen und dem Eigentümer
nebst den Nachteilen aus vorübergehender Störung zu
ersetzen find". Bei Meinungsverschiedenheiten war das
Vermittlungsverfahren durch den Gemeinderat vorge
sehen; erst wenn diese mißlang, mußte der Zioilrichter
entscheiden.

Unter den Vorschriften des dritten Abschnittes,
über die vor Ausführung einer Baute erforderlichen
Maßnahmen, sind die Grundsätze niedergelegt für die
Planeingabe, Aufstellung eines entsprechenden Visiers;
Angabe von Gewerben, gegen deren Ausübung allfällig
Einsprachen zu gewärtigen waren, sowie über den Be-
scheid des Gemeinderates, der binnen 14. Tagen nach
Einreichung der Pläne erfolgen soll.

Vorschriften für den Bau selbst: Hier finden
wir die allgemeinen Bestimmungen über Inanspruchnahme
des öffentlichen Grundes, über Sicherheitsvorkehrungen
für Arbeiter und Vorübergehende, über die allfällige
Überbauung von Höfen, Gärten und Zwischenräumen,
über die Aussührungsart der Umfassungsmauern, über
die Erstellung, das Unterfangen und das Erhöhen von
Brandmauern, über die Feuerpolizei, über Belästigung
durch Rauch und Staub, über die Entfernung des Dach
und Abwassers. Interessant sind namentlich folgende
Bestimmungen: „Zwischen Gebäuden von weniger als
36 Frontbreite darf, bei gegenseitigem Einverständnis
der Eigentümer, anstatt einer Brandmauer eine bis zum
First reichende ausgemauerte und gegenseitig verputzte
Riegelwand angebracht werden; zwischen zwei förmlichen
Brandmauern dürfen jedoch nie mehr als zwei Gebäude
enthalten sein".

„Außer bei freistehenden Häusern, ist es gänzlich
verboten, sowohl bei Neubauten als bei Änderung schon
vorhandener Gebäude, deren Giebelseiten ohne Not den
Gaffen und Plätzen zuzukehren, sondern dieselben sind
wo immer möglich, auf die Scheidemauern zu stellen,
so daß eine Dachfläche vorne gegen die Gasse, die andere
aber rückwärts fällt. Die Höhe der Dächer darf nicht
mehr als die halbe Tiefe der Häuser beiragen."

„Wer in einem Raume, der an eine gemeinschaftliche
Mauer grenzt, ein Magazin anlegen will, welches zur
Aufbewahrung von ätzenden, Holz und Steine zerstören-
den Stoffen, wie z. B. Kochsalz, dienen soll, muß von
dieser Mauer wenigstens 3 Fuß entfernt bleiben und in
dieser Entfernung abgesonderte Wände von Holz und
Stein aufführen."

„Geschlossene Gartenhäuser unterliegen sowohl hin-
sichtlich Visieranzeige, als überhaupt allen in dieser ge-
samten Bauordnung angeführten Bestimmungen, und es
werden dieselben je nach ihrer projektierten Größe und
Ausdehnung als Wohngebäude oder aber als Nebenge-
bäude angesehen werden."
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Wo es möglich ist, müssen die neuen Bestimmungen
auch in schon bestehenden Gebäuden durchgeführt werden,

Zu erwähnen sind ferner folgende etwas dürftigen
Bestimmungen über die Anlage neuer Quartiere!

„Größere Komplexe von Gebäuden, welche von Pri-
vaten oder Korporationen ausgeführt werden, sind mit
einem zweckmäßigen Straßen - und Dolensystem, das sich

demjenigen des Fleckens passend anzuschließen hat, zu

versehen, sowie nach Anleitung der Bestimmungen der

gegenwärtigen Verordnung zu erbauen.
AIs Minimum der Siraßenbreiten wird festgesetzt:

a) Für Hauptstraßen 36 Fuß.
t>) Für Neben- und Htnterstraßen 24 Fuß.

Die Pläne und Baubestimmungen für solche Privat-
Quartieranlagen sind von dm Unternehmern dem Ge-

meinderat zur Genehmigung vorzulegen, bevor mit der

Ausführung begonnen werden darf."
In den Strafbeftimmungen sind neben den

Übertretungen, die durch die Strafgesetze geahnt werden,
Bußen von Fr. 5.— bis 26.— vorgesehen. „Für die

Übertretungen haftet zunächst der Bauherr; jedoch kön-

nen auch die Architekten, die Bauunternehmer und die

Bauhandwerker für die ihnen zur Last fallenden Fehler
mit Strafe belegt werden."

Der Vollzug der Bauordnung lag dem Gemeinde-
rat ob; er war jedoch berechtigt, die Handhabung ein-
zelner Abteilungen der Baukommission oder dem Ge-
meindeamt zu übergeben.

-i- 5

Wie man sieht, war diese Bauordnung schon ganz
eingehend gehalten; in seuer- und gesundhettspolizeilicher
Hinficht galten die darin niedergelegten Grundsätze auf
Jahrzehnte hinaus. (Fortsetzung folgt).

GKsversorgtMgLa«gnaK(BerN), RothenSach »K Co.
K. A. G. Im Jahre 1915, dem zweiten Betriebsjahre
des Unternehmens, wurden 129,138 Gas abgegeben,
24,135 oder nahezu 23 Prozent mehr als im Vor-
jähr. Das Gesamtergebnis ist um Fr. 4559.18 günsti-
ger als im Vorjahre. Die Generalversammlung geneh-
migte Jahresrechnung und Bilanz, sowie den Bericht
der Revisoren. Die Herren E. Reichen-Sänger, Fabri-
kant, Langnau, Sigm. Schenker, Fabrikant, Langnau,
Alfr. Rothenbach, sen., Bern, Joh. Dübi, Direktor, Ger-
lafingen, Alb. Berger, Kaufmann, Langnau, wurden als
Mitglieder des Aufsichtsrates bestätigt, ebenso als Rech-
nungsrevisorm die Herren Adolf Hediger, Buchhalter)
und Eug. Lehmann, Kaufmann, sowie als Suppléant
Herr Hans Zürcher, Fabrikant,. alle in Langnau.

Gaswerk L«zer«. Der Stadtrat bewilligte einen

Baukredit von 4566 Fr. für die Ver läng er-
ung der Gasleitung in Emmenbrücke, um den
dortigen Gesuchen um Abgabe von Gas zu entsprechen.

Die Gasmrsorgmg Goldaîîs vom Gaswerk w
Schwyz-SeeweN rückt vorwärts. Das Gaswerk habe
die Konzession für Lieferung von Gaskochapparaten und
Gasöfen den Herren Gebr. Bugmann in Goldaü über-
tragen, die Konzession für Hauslnstallationen dem In-
stitute Bethlehem in Immenses.

Portland-Zementwerk Thaynge«. Die Dividende
für das Geschäftsjahr 1915 gelangt für Stamm- und
Prioritätsaktien, wie für das Vorjahr, mit 5 °/o zur Ver-
teilung.
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